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Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Ostermarkt soll ab 2009 nicht mehr auf den Parkflächen des Großparkplatzes am 

Dörper Weg stattfinden. 

 

2. Für die Findung einer Ersatzfläche für eine Fortführung dieser Veranstaltung in Norden-

Norddeich ist eine Arbeitsgruppe zu bilden.  

Mitglieder: WBN-Kurbetrieb, Ostfriesischer Schaustellerverband, Fachdienste 3.1 und 

2.1 der Stadt Norden. 
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Sach- und Rechtslage:  

 

Mit Schreiben vom 26.10.2007 teilten die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH mit, 

dass der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 17.10.2007 beschlossen hat, dass der Ostermarkt ab 

dem Jahr 2009 nicht mehr auf dem Gelände des Großparkplatzes stattfinden soll (s. Anlage ).  

 

Bei dem Ostermarkt handelt es sich um eine Veranstaltung im Sinne von Titel IV der Gewer-

beordnung. Derartige Veranstaltungen sind gemäß §69 Abs. 1 der Gewerbeordnung festzu-

setzen. Eine festgesetzte Veranstaltung ist vom Veranstalter (Stadt Norden) durchzuführen, 

ansonsten könnten Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden. Eine Aufhebung 

kann gemäß § 69 b Absatz 2 Gewerbeordnung erfolgen, wenn die Veranstaltung öffentli-

chen Interessen widerspricht. Ein ggfls. neu zu erlassender Verwaltungsakt unterliegt der ge-

richtlichen Nachprüfbarkeit.   

 

Vor einer förmlichen Aufhebung der Veranstaltung ist ein Anhörungsverfahren (zu beteiligen 

sind u. a.: Ostfriesischer Schaustellerverband, Tourist-Info, untere Verkehrsbehörde, Polizei-

kommissariat, Fachdienst 3.1 und Industrie- und Handelskammer) durchzuführen. Dabei sind 

die Gründe, die zur Aufhebung führen sollen, zu benennen.  

 

Eine „Ersatzausrichtungsfläche“ steht im Ortsteil Norddeich z. Z. noch nicht zur Verfügung, wie 

erste Anfragen beim Kurbetrieb und dem Fachdienst 3.1 ergaben.  

 

Es sollte deshalb hierzu eine Arbeitsgruppe (WBN-Kurbetrieb, Ostfriesischer Schaustellerver-

band, Fachdienste 3.1 und 2.1) gebildet werden, um die Belange dieser Beteiligten bei der 

Auswahl einer Ersatzfläche zu berücksichtigten.   

 

 

Anlagen: 

Schreiben der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH vom 26.10.2007 
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